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KREISORDNUNG

DES BDKJ-KREISVERBANDES

Dingolfing-Landau

Präambel

Die katholischen Jugendverbände in der Bundesrepublik Deutschland schließen sich zum Dachverband
 ,,Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)“ zusammen. 

Der BDKJ besteht als ein Träger
  kirchlicher Jugendarbeit in Kreisen, Diözesen, Bundesländern und im Bundesgebiet. Durch seine Mitgliedsverbände wirkt der BDKJ in den Pfarreien und an anderen Orten der kirchlichen Jugendarbeit.

Der BDKJ will die Selbstverwirklichung junger Menschen und eine menschenwürdigere Gesellschaft auf der Grundlage der Botschaft Christi in Mitverantwortung für die Gesamtheit des Volkes Gottes, in Einheit mit der Gesamtkirche und in Übereinstimmung mit den Grundrechten anstreben. Darum will er zur ständigen Wertorientierung und Standortüberprüfung junger Menschen und ihrer Gruppierungen beitragen und deren Mitwirkung bei der je spezifischen Entwicklung von Kirche, Gesellschaft, Staat und internationalen Beziehungen fördern und betreiben.

Der BDKJ fördert und unterstützt die Tätigkeit seiner Mitgliedsverbände und der regionalen Zusammenschlüsse. Auf dieser Grundlage führt er Bildungsmaßnahmen und Aktionen durch und vertritt die gemeinsamen Interessen in Kirche, Gesellschaft und Staat.

Die Aufgaben werden verwirklicht durch Information, Koordination und Kooperation innerhalb des BDKJ, durch Öffentlichkeitsarbeit und durch Zusammenarbeit mit anderen Kräften in Kirche, Gesellschaft und Staat.



In der Leitung des BDKJ wirken Laien und Priester partnerschaftlich zusammen. Die in den Vorstand gewählte Geistliche Leitung, insbesondere der gewählte Priester, bringt in den BDKJ den pastoralen Auftrag ein, den sie von der zuständigen kirchlichen Leitung erhalten hat.

I. TEIL: 
DIE MITGLIEDSVERBÄNDE DES BDKJ

1. Abschnitt: Stellung der Mitgliedsverbände im BDKJ

§ 1
Stellung der Mitgliedsverbände

(1)
Die Mitgliedsverbände des BDKJ sind selbständige Jugendverbände, denen Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Mitarbeiter/-innen als Mitglieder angehören. Die Verbände beschließen über ihre Ziele, Aufgaben, Methoden und Organisationsfor-men in eigener Verantwortung. Sie haben eigene Satzungen, eigene Beschlusskonferenzen und Leitungsgremien.

(2)
Die Mitgliedsverbände des BDKJ verantworten ihre pädagogische Arbeit selbst. Sie führen die Ausbildung und Fortbildung ihrer Leitungskräfte und Mitarbeiter/-innen durch.

(3)
Mitgliedsverbände, die keinen Bundesbeitrag nach § 4 (3), Nr. 7 der Kreisordnung entrichten, arbeiten im BDKJ als assoziierte Mitgliedsverbände mit. Assoziierte Mitgliedsverbände haben Sitz ohne Stimme in der Kreisversammlung. 

§ 2
Satzungen der Mitgliedsverbände

(1)
Die Satzungen der Mitgliedsverbände des Kreisverbandes werden durch Aufnahmebeschluss der Kreisversammlung Bestandteil der Kreisordnung. Sie dürfen den Rahmenbestimmungen der Kreisordnung nicht wiedersprechen und müssen die Mitgliedschaft im BDKJ aussprechen.

(2)
Die Mitgliedsverbände teilen Änderungen ihrer Satzungen dem Kreisvorstand mit, der sie auf ihre Vereinbarkeit mit der Kreisordnung überprüft.

§ 3
Derzeitige Mitgliedsverbände

Dem BDKJ gehören im Kreisgebiet Dingolfing-Landau folgende Mitgliedsverbände an:

(1)
KLJB

(2)
Kolpingjugend 

(3)
DPSG

(4)
DJK

2. Abschnitt: Mitgliedsverbände des BDKJ im Kreisverband Dingolfing-

                       Landau
§ 4
Mitgliedsverbände im Kreis

(1)
Der BDKJ-Kreisvorstand ist verpflichtet, Gruppierungen, die Anschluss an den BDKJ im Kreis suchen, über die bestehenden Mitgliedsverbände des BDKJ zu informieren und ihnen eine Mitarbeit in einem dieser Mitgliedsverbände zu empfehlen.

(2)
Die Kreisversammlung kann Gruppierungen, die nicht zu den Mitgliedsverbänden des BDKJ im Bundesgebiet oder in der Diözese gehören, als Mitgliedsverbände des Kreisverbandes Dingolfing-Landau. aufnehmen. Der Aufnahmebeschluss bedarf der Zustimmung des Diözesanvorstandes. Gegen die Verweigerung der Zustimmung kann die Kreisversammlung die Diözesanversammlung anrufen. Diese entscheidet abschließend.

(3)
Die Aufnahme einer Gruppierung, die nicht zu den Mitgliedsverbänden des BDKJ im Bundesgebiet oder in der Diözese gehört, setzt voraus, dass sie

1.
die in §1 der Kreisordnung genannten Voraussetzungen erfüllt,

2.
bereit ist, im BDKJ verantwortlich mitzuarbeiten,

3.
die Bundesordnung, das Grundsatzprogramm und die sie ergänzenden Ordnungen des BDKJ anerkennt,

4.
eine eigene Zielvorstellung und ein eigenes Arbeitsprogramm entwickelt hat,

5.
seit mindestens einem Jahr besteht,

6.
demokratische Strukturen nachweisen kann und eine verantwortliche Leitung gewählt hat,

7.
bereit ist, für ihre Mitglieder den BDKJ-Bundesbeitrag zu zahlen und

8.
in mindestens 3 Pfarreien (im Landkreis) Gruppierungen aufweisen kann oder, wenn sie keine Untergruppierungen in Pfarreien hat, wenigstens 60 Mitglieder zählt.

(4)
Existiert kein Kreisverband des BDKJ, entscheidet die Diözesanversammlung über die Aufnahme des Verbandes.

(5)
Mitgliedsverbände des Kreisverbandes Dingolfing-Landau können von der Kreisversammlung auf Antrag des Kreisvorstandes oder der Vertretung eines Mitgliedsverbandes in der Kreisversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen aus dem Kreisverband ausgeschlossen werden. Der Ausschluss ist zulässig, wenn ein Mitgliedsverband die gemeinsamen Grundlagen des BDKJ verlässt oder das Ansehen des BDKJ schwer schädigt oder die Voraussetzungen der Aufnahme nach § 4(3) Nr. 1-7 nicht mehr erfüllt oder seit mehr als 1 Jahr seine Mitwirkungsrechte in der Kreisversammlung nicht wahrnehmen. Die Kreisversammlung kann Mitgliedsverbände, die dem BDKJ im Bundesgebiet und in der Diözese angehören, nicht ausschließen oder deren Tätigkeit verhindern.

(6)
Ein Mitgliedsverband kann seine Mitgliedschaft in der Kreisversammlung ruhen lassen. Eine entsprechende Mitteilung muss der Kreisversammlung zugeleitet werden. Von diesem Zeitpunkt an ruht die Mitgliedschaft.

(7)
Die Kreisversammlung kann beschließen, dass die Mitgliedschaft eines Mitgliedsverbandes nach § 4(2) in der Kreisversammlung ruht, wenn und solange die Aufnahmevoraussetzungen des § 4(3) nicht mehr erfüllt sind. Gegen diesen Beschluss kann der Hauptausschuss des BDKJ-Bundesverbandes angerufen werden. 

§ 5 
Assoziierte Mitgliedsverbände des BDKJ im Kreis

(1)
Die Kreisversammlung kann Gruppierungen, die nicht zu den assoziierten Mitgliedsverbänden im BDKJ im Bundesgebiet oder in der Diözese gehören, als assoziierte Mitgliedsverbände des Kreisverbandes Dingolfing-Landau aufnehmen. Der Aufnahmebeschluss bedarf der Zustimmung des Diözesanvorstandes. Gegen die Verweigerung der Zustimmung kann die Kreisversammlung die Diözesanversammlung anrufen. Diese entscheidet abschließend.

(2)
Die Bestimmungen des § 2 über die Satzungen der Mitgliedsverbände im Kreis gelten entsprechend.

(3)
Die Aufnahme einer Gruppierung, die nicht zu den Mitgliedsverbänden des BDKJ im Bundesgebiet oder in der Diözese gehört, setzt voraus, dass sie

1. die in § 1 der Kreisordnung genannten Voraussetzungen erfüllt,

2. bereit ist, im BDKJ verantwortlich mitzuarbeiten,

3.
die Bundesordnung, das Grundsatzprogramm und die sie ergänzenden Ordnungen des BDKJ anerkennt,

4.
eine eigene Zielvorstellung und ein eigenes Arbeitsprogramm entwickelt hat,

5. seit mindestens einem Jahr besteht,

6. demokratische Strukturen nachweisen kann und eine verantwortliche Leitung gewählt hat und

7. in mindestens 3 Pfarreien (im Landkreis) Gruppierungen aufweisen kann oder, wenn sie keine Untergruppierungen in Pfarreien hat, wenigstens 60 Mitglieder zählt.

(4)
Existiert kein Kreisverband des BDKJ, entscheidet die Diözesanversammlung über die Aufnahme der Gruppierung.

(5)
Assoziierte Mitgliedsverbände des Kreisverbandes können von der Kreisversammlung auf Antrag des Kreisvorstandes oder der Vertretung eines Mitgliedsverbandes in der Kreisversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen aus dem Kreisverband ausgeschlossen werden. Der Ausschluss ist zulässig, wenn assoziierte Mitgliedsverbände nach § 5(1) die gemeinsamen Grundlagen des BDKJ verlassen oder das Ansehen des BDKJ schwer schädigen oder die Voraussetzungen zur Aufnahme nach § 5(3) Nr. 1-6 nicht mehr erfüllen. Die Kreisversammlung kann assoziierte Mitgliedsverbände des BDKJ im Bundesgebiet und in der Diözese nicht ausschließen oder deren Tätigkeit verhindern.

II. TEIL:
DIE REGIONALEN ZUSAMMENSCHLÜSSE DES BDKJ

1. Abschnitt: Der BDKJ in der Pfarrei

§ 6
Zusammenarbeit der Mitgliedsverbände in der Pfarrei

(1)
Sind mehrere Mitgliedsverbände in einer Pfarrei tätig, arbeiten sie zusammen. Die Form der Zusammenarbeit regeln die Mitgliedsverbände untereinander. Dieser Zusammenschluss nimmt die Aufgaben des BDKJ wahr und ist berechtigt, den Namen „Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Pfarrei N.“ zu führen. Dieser Zusammenschluss vertritt die Pfarrei in der Kreisversammlung.

(2)
Besteht in einer Pfarrei nur ein Mitgliedsverband, so kann dieser seine Interessen unter dem Namen BDKJ wahrnehmen.

2. Abschnitt: Der BDKJ im Kreis

§ 7

Name

Der BDKJ führt im Kreis den Namen „Bund der Deutschen Katholischen Jugend

(BDKJ), Kreis Dingolfing-Landau“

§ 8 
Organe

Die Organe des Kreisverbandes des BDKJ sind die Kreisversammlung und der Kreisvorstand.

§ 9 
Kreisversammlung

(1)
Die Kreisversammlung ist das oberste beschließende Organ des Kreisverbandes des BDKJ. Zu ihren Aufgaben gehören

1.
die Beschlussfassung über die Kreisordnung des Kreisverbandes des BDKJ, die die Diözesan- und Bundesordnung ergänzt,

2.
die Beschlussfassung über eine Geschäftsordnung
3.
die Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedsverbänden des Kreisverbandes,

4.
die Beratung und Beschlussfassung über die gemeinsamen Richtlinien und Vorhaben,

5.
die Beschlussfassung über die Gründung eigener Einrichtungen (z. B. Jugendwerke),

6.
die Wahl des Kreisvorstandes,

7.
die Beschlussfassung über den Rechenschaftsbericht des Kreisvorstandes,

8.
die Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die Rechnungslegung, soweit kein eigener Rechtsträger vorhanden ist,

9.
die Antragstellung an die Diözesanversammlung,

10.
die Beratung und Beschlussfassung über die gemeinsamen Aufgaben der Vertretung und der Mitarbeit des BDKJ auf den Gebieten der kirchlichen Jugendarbeit, der Jugendhilfe und der Jugendpolitik und

11.
die Beschlussfassung über die Auflösung des Kreisverbandes des BDKJ.

(2)
Stimmberechtigte Mitglieder der Kreisversammlung sind:

1. die Vertreterinnen und Vertreter der im Kreis bestehenden Mitgliedsverbände,

2. die stimmberechtigten Mitglieder des Kreisvorstandes und

3. Vertreter und Vertreterinnen der Zusammenschlüsse gemäß § 6(1) und 

§ 6(2).
 

Die Zahl der Vertreter und Vertreterinnen gemäß 3. darf die Zahl der Vertreter und Vertreterinnen gemäß 1. nicht überschreiten.

Derzeitige Stimmverteilung:




BDKJ Kreisvorstandschaft 
5 Stimmen




KLJB 



10 Stimmen




Kolpingjugend


3 Stimmen




DPSG



1  Stimme




DJK



1  Stimme

(3)

Assoziierte Mitgliedsverbände haben Sitz ohne Stimme. Dabei kann jeder assoziierte Mitgliedsverband eine/-n Vertreter/-in entsenden, wenn die Kreisversammlung keine höhere Zahl festlegt.

(4)

Beratende Mitglieder der Kreisversammlung sind wenigstens:

(
die beratenden Mitglieder des Kreisvorstandes, soweit solche in der Kreisordnung vorgesehen sind,

(
je ein/-e Vertreter/-in der Einrichtungen des BDKJ auf Kreisebene,

(
der Diözesanvorstand des BDKJ,

(
der/die kirchliche Jugendpfleger/-in im Kreis,

· der/die Dekanatsjugendseelsorger/-innen

(
der zuständige Regionaldekan bzw. die zuständigen Dekane

(5)
Die Kreisversammlung wird vom Kreisvorstand einberufen und geleitet. Sie tagt wenigstens einmal jährlich. Bei Wahlen, Änderungen der Kreisordnung oder Auflösung des Kreisverbandes des BDKJ ist die Kreisversammlung vier Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die Kreisordnung und deren Änderung bedürfen der Zustimmung des Diözesanvorstandes. 

(6)
Solange ein Mitgliedsverband im Kreis die Aufgaben des BDKJ im Kreis wahrnimmt, wird der Auflösungsbeschluss der Kreisversammlung nicht wirksam.
§ 10
Kreisvorstand

(1)

Der Kreisvorstand leitet den Kreisverband des BDKJ, seine Einrichtungen und Unternehmungen im Rahmen der Beschlüsse der Kreisversammlung. Zu den Aufgaben gehören insbesondere:

1. die Vertretung des BDKJ in der Öffentlichkeit, besonders im Jugendring und Jugendhilfeausschuss,

2. die Planung, Vorbereitung und Leitung von Veranstaltungen und Aktionen, die von der Kreisversammlung beschlossen wurden,

3. die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden, unter anderem durch Teilnahme an deren obersten Beschlussgremien und durch Unterstützung der verbandlichen Jugendarbeit in den Pfarreien,

4. die Sorge für die Verwirklichung der Beschlüsse der Kreisversammlung und der Leitungsorgane des BDKJ in der Diözese und im Bundesgebiet,

5. die Teilnahme an der Diözesanversammlung,

6. die Mitwirkung bei den Aufgaben der kirchlichen Jugendarbeit im Kreis,

7. die Einberufung und Leitung der Kreisversammlung und die Abgabe eines Rechenschaftsberichtes und

8. die Information über die Arbeit an die Diözesanebene.

(2)
Stimmberechtigte Mitglieder des Kreisvorstandes sind zwei weibliche und zwei männliche Vorsitzende. Mindestens ein Mitglied des Kreisvorstandes ist der Kreisseelsorger des Kreisverbandes.


Die Mitglieder des Kreisvorstandes werden von der Kreisversammlung für zwei Jahre gewählt. Die Kandidaten/-innen für oben genannte Ämter müssen einem Mitgliedsverband angehören und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Wahl des Kreisseelsorgers wird über den Diözesanpräses dem Bischof zur Bestätigung vorgelegt. Eine Erweiterung der Zahl der Vorstandsämter kann nur erfolgen, wenn für Frauen und Männer die gleiche Anzahl an Mandaten zur Verfügung steht. 

(3)
Beratendes Mitglieder des Kreisvorstandes ist der/die kirchliche Jugendpfleger/-in im Kreis. Der Kreisvorstand kann jederzeit weitere beratende Mitglieder berufen.

§ 11
Kreisstelle

Im Kreis ist die Einrichtung einer Kreisstelle des BDKJ anzustreben. Die Bestimmungen über die Diözesanstelle finden entsprechend Anwendung.

Sitz im Landkreis: 
BDKJ Dingolfing-Landau




Frankestr. 12




84130 Dingolfing

§ 12
Ausnahmeregelung

Besteht in einem Kreis nur ein Mitgliedsverband, so nimmt dieser die Aufgaben des BDKJ wahr.

III. TEIL:
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 13 
Abstimmungsregeln

(1)
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, wenn die Kreisordnung oder die Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als abgegeben. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

(2)
Bei der Feststellung der notwendigen Mehrheit bleiben ruhende Mitgliedschaften unberücksichtigt.

(3)

Bei Wahlen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, bei Abwahlen die Mehrheit aller stimmberechtigten Mitglieder, bei Satzungsänderungen oder Auflösung des BDKJ die Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Bei Wahlen zu Ausschüssen kann durch die Geschäftsordnung anderes bestimmt werden.

(4)
Soweit die Ordnungen der Mitgliedsverbände Bestandteil dieser Kreisordnung sind, bestimmen sich die für deren Verabschiedung und Änderung notwendigen Mehrheiten nach diesen Ordnungen.

§ 14 
Rechtsträger und Gemeinnützigkeit

(1)
Die rechtsgeschäftliche Vertretung des Kreisverbandes des BDKJ Dingolfing-Landau wird von wenigstens zwei Mitgliedern des Kreisvorstandes wahrgenommen. Der Kreisverband Dingolfing-Landau hat zur Zeit keinen eigenen Rechts- und Vermögensträger.

(2)

Der Kreisverband des BDKJ Dingolfing-Landau verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 - 68 AO) und zwar durch die Förderung der Jugendhilfe gemäß § 52 AO, insbesondere § 52 (2) 2 AO. Der Kreisverband des BDKJ Dingolfing-Landau ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Kreisverbandes dürfen nur für die ordnungsgemäßen Zwecke gemäß der Kreisordnung verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Funktion als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des Kreisverbandes. Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Kreisverbandes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden keine Anteile am Verbandsvermögen. 
Bei Aufhebung oder Auflösung des Kreisverbandes des BDKJ Dingolfing-Landau oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt sein Vermögen an den Diözesanverband Regensburg.

§ 15 
Inkrafttreten

Diese Kreisordnung, beschlossen am 12.11.2006 in Großkölnbach, tritt nach Zustimmung durch den Diözesanvorstand des BDKJ Regensburg am 1.1.2007 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Kreisordnung außer Kraft.

�  Mitglieder des BDKJ sind nicht Einzelpersonen, sondern Personengruppen (Mitglieds und Regionalverbände). Im Gegensatz zu Arbeitsgemeinschaften (z. B. Jugendringe) sind alle Mitglieder an die Mehrheitsbeschlüsse gebunden, die von jeweils zuständigen Organ des Dachverbandes im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben getroffen werden.


� Andere Träger kirchlicher Jugendarbeit sind z.B. Kirchengemeinden und Diözesen sowie deren Einrichtungen





